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Amtliche Bekanntmachung

Feststellung eines neuen Stadtvertreters

Herr Markus Schmidt, Passatweg 25, Heiligenhafen, hat mit Wirkung vom 16. Mai 2011 auf seinen
Sitz als Mitglied der Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen verzichtet.

Gemäß § 44 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes (GKWG) stelle ich daher den nächsten Bewer-
ber aus der Liste der Wählervereinigung Bürger für Heiligenhafen - BfH -,

Herrn Joachim Schmidt-Uwis, geb. im Jahre 1964
wohnhaft Rudolf-Kinau-Straße 4, 23774 Heiligenhafen

als neuen Stadtvertreter fest.

Gegen diese Feststellung kann jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebietes (Stadt Heiligenhafen) ge-
mäß § 38 GKWG innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch erheben.

Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Gemeindewahlleiter der Stadt Heiligenhafen
einzulegen.

Heiligenhafen, den 26. Mai 2011
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